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Sechzehnte Satzung 
zur Änderung der Satzung 

über die Erhebung von Kosten für Amtshandlungen  
und Verwaltungstätigkeiten 

der Stadt Braunschweig auf dem Gebiet  
des eigenen Wirkungskreises 
(Verwaltungskostensatzung) 

vom 27. September 2022 
 
Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes vom 16. Dezember 2010 (Nds. GVBl. 
S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
23. März 2022 (Nds. GVBl. S. 161) und der §§ 1, 2 und 4 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes vom  
20. April 2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch  
Artikel 6 des Gesetzes vom 13. Oktober 2021 (Nds. GVBl.  
S. 700), hat der Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung 
am 27. September 2022 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel I 
 

§ 3 Absatz 3 Satz 2 der Satzung über die Erhebung von Kosten 
für Amtshandlungen und Verwaltungstätigkeiten der Stadt 
Braunschweig auf dem Gebiet des eigenen Wirkungskreises 
(Verwaltungskostensatzung) vom 16. Juni 1992 (Amtsblatt für 
die Stadt Braunschweig Nr. 7 vom 30. Juni 1992, S. 17 ff.) in der 
Fassung der 15. Änderungssatzung vom 21. Dezember 2021 
(Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 14 vom 27. Dezem- 
ber 2021, S. 61 ff.) wird wie folgt gefasst:  
  

„Soweit im Kostentarif nicht anderes bestimmt ist, sind je ange-
fangene Viertelstunde erforderlichen Zeitaufwands zu berech-
nen:  
  

1 .  für Beamtinnen und Beamte der Laufbahn- 
gruppe 1 unter dem 2. Einstiegsamt  
und für vergleichbare Arbeitnehmerinnen  
und Arbeitnehmer    10,20 Euro  

 
2.  für Beamtinnen und Beamte der Laufbahn- 

gruppe 1 ab dem 2. Einstiegsamt und für  
vergleichbare Arbeitnehmerinnen  
und Arbeitnehmer      13,50 Euro  

 

3.  für Beamtinnen und Beamte der Laufbahn- 
gruppe 2 unter dem 2. Einstiegsamt und für  
vergleichbare Arbeitnehmerinnen  
und Arbeitnehmer    15,90 Euro  

 

4.  für Beamtinnen und Beamte der Laufbahn- 
gruppe 2 ab dem 2. Einstiegsamt und für  
vergleichbare Arbeitnehmerinnen  
und Arbeitnehmer    19,50 Euro“  
 
 
 

Artikel II 
  

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt für die Stadt Braunschweig in Kraft.  
  
Braunschweig, den 6. Oktober 2022 
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

I. V. 
Geiger 

Erster Stadtrat 
   
Vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht.  
  
Braunschweig, den 6. Oktober 2022 
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

I. V. 
Geiger 

Erster Stadtrat 
 
 
 

Ungültigkeitserklärung 
eines Dienstausweises 

 
Der für den Feuerwehrbeamten Daniel Rößling, Fachbereich 37, 
mit Datum vom 11.02.2022 ausgestellte Feuerwehrdienstaus-
weis Nr. 9548-1 ist in Verlust geraten und wird hiermit für ungül-
tig erklärt. 
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

I. A. 
Facius 
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